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XIX. GP ... NR 
Nra 203 JA 
Pra& 1 O. März 1995 

der Abgeordneten 

und KOllegen 

A nt r ag 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 

1985, das Viehwirtschaftsgesetz 1983, das AMA-Gesetz1992, das 

Geflügelwirtschaftsgesetz .1988, das BundesCJesetz über die 
BundeSämter für La,ndwirtschaft und die landwirtschaftlichen 
Bundesanstalten und das Landwirtschaftsgesetz 1992 geändert 

werden (Marktordnungsgesetz-Novelle 1995) 

Der Nationalrat �olle beschließen : 

... . Bundesgeset�, mit dem das Marktordnungsgesetz 1985, das 

Viehwirtschaftsgesetz 1983,· dasAMA-Gesetz 1992, das 

Geflügelwirtschaftsgesetz 1988, .das Bundesgesetz über die 

Bundesämter für Landwirtschaft und die landwirtschaftlichen 

Bundesanstalten und das Landwirtschaftsgesetz 1992 geändert 

werden (Marktordnungsgesetz"':Novelle 1995) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt I 
Marktordnung::;gesetz·1985 

Das Marktordnungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 210, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 66411994, wird wie folgt 

geändert: 
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1. § 7 lautet: 

"§ 7. Allfällige Überschüsse aus dem Aufkommen des 

AusgleiChsbeitrages gemäß § 3 für den mit dem Tag d es 

Wirksamwerderts, des Beitritts Österreichs zur Europäischen Union 

endenden Abrechnungsz eitraurns sind von der AMA 
1. hinsichtlich der für Maßnahmen gemäß§ 5 Abs. 5b 

vorgesehenen Mittel weit erhin nach dieser Gesetzesstelle für 

So�ialpläne anlaßlicheiner Ver:miriderungdes Personalstandes 

im Zuge von struktur\ferbessernden Maßnahmen und' 

2. hinsichtlich ,der Übrigen Mittel fü:t'MaI,"ke'tingmafSnahrnen im 

Bereich Milch bei der AMA 
zu ,verwenden." 

2 .  Nach § 8 Abs. 5 wird fOlgender Abs. 6 angefügt: 

"(6) Die Abs. 1 bis 5 sind auf Sachverhalt e, die nach dem 

28. Februar 1995 verwirklicht werden, nicht mehr anzuwenden. 

AllfCillige Überschüsse aus dem Aufkommen sind als Beiträge der 

Milcherz euger für die Finanzierung der MilchleistungskOntrolle 

zu verwenden.", 

3. Nach § 60Abs. 7 wird folgender Abs. 8 angefügt': 

11 (8) Die,Abs., 1 bis 4 sind auf Sachverhalte, die nach 'dem 

28. Februar 1995 verwirklicht werden, nicht mehr anzuwenden�" 

, 4. Nach" § 61 Abs., J wird folgender Abß . 4  angefügt: 

"(4) Die Abs. 1 bis 3 sind auf Sachverhalte, die nach dem 

31. Dez ember 1994 verwirklicht werden, nicht mehr anzuwenden. 11 
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Abschnitt II 
Viehwirtschaftsgesetz 1983 

Das Viehwirtschaftsgesetz 1983, BGBI. Nr. 621, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 664/1994, wird wie folgt ge

andert: 

1. Nach § 20 Abs. 2 wird fOlgender Abs. 3 angefügt : 

"(3 )  Die Abs. 1 und 2 sind auf Sachverha lte, die nach dem 

31. Dezember 1994 verwirk licht werden, nicht mehr anzuwenden. 11 · 

Abschnitt III 

AMA-Gesetz 1992 

Das AMA-Gesetz 1992, BGBL Nr. 376 ; zuletzt,geändertdui"ch das 

Bundesgesetz BGBL Nr. 664 /1994 ,  wird wie folgt geändert: 

1. Im§ 11 Abs. 1 Z 3 wird das Zitat "Bundeskammer der 

gewerblichen Wirtschaft" durch "Wirtschaftskammei" 
Österreich" ersetzt. 

2. Nach § 12 Z 11 wird anstel le des Punktes e�n Beistrich . 

gesetzt .und folgende Z 12 und 13 angefügt : 

"12 . kann durch Verordnung nähere Vorschriften erlassen, die 

für die Markt- und Preisberichterstattunggemäß § 3 Abs. 1 
zur Wahrnehmung der dui"ch Geset z oder Verordnungen 

übertragenen Auf gaben notwendig sind und s oweit keine 

Verqrdnungen gemäß § 113 Marktordnungs geset z zu erlassen 

sind, 

13 . kann Fachbeiräte einsetzen , wobei diese Fachbe iräte aus 

mindestens. j e einem Vertreter der in § 11 Abs.' 1 genannten 

Ste llen bestehen und den Vorsitz ein von der 

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 

Österreichs namhaft gemachtes Mitglied führt. Die näheren 
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Bestimmungen sind in der Geschäftsordnung festzulegen. Für 

die Teilnahme an den Sitzungen ist.hinsichtlich der Reise ... 

und Aufenthaltsgebühren § 13 Abs .  2 anzuwenden." 

3. §13 lautet: 

IIEntschädigung des Verwaltungsrats 

S13. (1) Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben 

Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. Ihre Höhe wird im 
Einzelfall vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festgesetzt. 

(2) tiie Ersatzmitgli�der sindehr�namtlich tätig tind haben 

Anspruch auf Reise- und Aufenthaltsgebühren sowie allfällige 

Sitzungsgelder, die durch die Geschäftsordnung festzulegen 

sind, wobei für Reise- und Aufenthaltsgebühren höchstens die 

für die Gebührenstufe 3 der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl� 

Ni. 133, in der jeweils geltenden Fassung vorgesehenen Sätze 

festgelegt werden können." 

4. Im § . . 15 Abs . .  5 wird das Zitat "Bundeskarnrner der 

gewerblichen Wirtschqft" durch "Wirtschaftskammer' 

Österreichi' exsetzt. 

5 .  Die §§ 18 bis 20 lauten: 

IGEinschaltung von wirtschaf�sprüfern Und 
A.uskunft�Pf'licht .des Vorstands 

§ 18. (1) Der Jahresabschluß der AMA ist durch einen 

beeideten Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder' eine 

Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatungsgesellschaft·zuprÜfen. 
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(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft·, der 

Bundesminister für Finanzen, der Vorstand oder der 

Verwaltungs rat können beeidete Wirtschaftsprüfer und 

Steuerberater.oder eine Wirtschaftsprüfer- und 

Steuerberatungsgesellschaft mit der Prüfung der Gebarting 

beauftragen, wenn es insbesondere aus Gründen der Überprüfung 

der Sparsamkeit und Effizienz der Verwendung von Mitteln und 

des Arbeitsumfanges notwendig erscheint . .. 

(3) Die Wirtschaftsprüfer können vom Vorstand alle 

Aufklärungen und Nachweise verlangen, welche die sorgfältige 

Erfüllung ihrer Prüfungspflicht erfordert. Im Bericht ist 

insbesondere festzustellen, ob die Buchführung, der 

Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den 

Jahresabschluß erläutert, den einschlägigen 'Vorschriften 

entsprechen und der Vorstand die verlangten Aufklärungeri und 

Nachweise erbracht hat. Der Bericht ist dem Vorstand , dem 

Verwaltungsrat und den Bundesministe:r::n für Land- und 

Forstwirt�chaft und für Finanzen vor�ulegen. 

Finanzplan 

§ 19. (1) Der Vorstand hat für jedes Geschäftsjahr 

(= K,üeriderjahr) einen Finanzplan (einschließlich des 

Per�on�lplans) aufz ustellen. 

(2) 'Der· Finanz plan hat alle voraussichtlichen Geld:" und 

Kreditvorgänge des folgenden Geschäftsjahres zu enthalten. Der. 

Finanzplan hat. <lie Ausgaben getrennt na.ch Maßnahmen im Bereich 

des Agrarmarketings und nach sonstigen.Ausgaben sowie jeweils 

nach Personal- und Sachausgaben gegliedert samt Erläuterungen 

ausz uweisen. Die Einnahmen sind getrennt nach eigenen Einnahmen 

der AMA gemäß § 21 j und nach sonstigen Einnahmen 

aufz ugliedern. 
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. (3). Der Finanzplan sowie dess en Änderungen sind d�m 

Verwaltungs rat zeitgerecht zur Beschlußfas sung vorzulegen . 

(4) Der Finanzplan (einschließlich des personalplans) 

sowie desse n  Änderungen bedürfen vor ihrem·Wirksamwerden der 

Zustj.nunung der Bundesminister für Land-. und For stwirtschäft und 
für Finanzen. Die Zustimmung gilt als erteilt; wenn sie nicht 

binnen ein e s  �onats nach Einlangen des schriftlichen 

Beschluss es bei den Bundesministern (Datum der Eingangsstempel) 

versagt wird. 

(5)· Mit Wirksamwerden des Beitritts Österreichs ·zur 

Europäi schen Union wird die AMA ermächtigt, zur. Finanzierung 

der Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen 

Marktörganisationen gemäß Abschnitt F des Marktordnungsges etze s  

198? Kredite au fzunehmen . Die Kreditaufnahme erfqlgtin dem 

Umfang, in dem Ausgaben gelei stet werden müs�en �rid 

entsprech.ende Mi ttel aus dem Gemeinschaftshatishaltnoch nicht 

zur Verfügung gestellt, sind. Zur Aufnahme der Kredite ist die 
. . 

Zus t inunung des Bundesministers für Land- und Forstwirt schaft 

und des Bundesministers für Finanzen erforderlich. 

Jahresabschluß 

§ 20. (1) Der Vorstand hat in den ersten neun Monaten des " . : . 

Geschäftsjahres für das vergangene
·

Geschä f tsjahr den 

Jahresabschluß in Form der J�hresbilanz Und der Gewinn- und 

VE;rlustrechnUng aufzustellen und dem Verwaltungsrat zur 

Genehmigung vorzulegen .  Diese Unterlagen sind gle ichzeitig an 

die Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und für 

Finanzen zu übermitteln . 
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(2) Mit dem Jahresabschluß hat der Vorstand einen 

Gesch4ftsbericht au fzustellen und diesen gemeinsam mit dem 

Jahresabschluß dem Verwaltungsrat vorzulegen und an die. . 
Bundesmini ster für Land- und Forstwirtschaft und für Finanzen 

s owie an den Rechnungshof zu übermitteln. Im Geschäftsbericht 

s ind der Gesch4ftsverlauf und die wirtschaftliche Lage der AMA 
darzul egen und der Jahresabschluß zu erläutern. Pabei sind 
wes entliche Abwe ichungen vom letzten JahresabsChluß zu 

erkl4ren . Der Bericht hat sich auch auf Vorgänge von besonderer 

Bedeutung' zu erstrecken, die sich na.ch Ablau·f des 

Geschäf tsjahres ereignet haben. 

(3) Vor·Beschlußfassung über den Jahresabschluß hat der 

Kontrollaus schuß dem Verwal tungsrat über das Ergebnis seine r  

Prüfung des Jahresabschlusses s owie übe r  das Ergebnis der 

Buchprü fung durch Wirtschaftsprüfer zu bericht en. 

(4) Bei ordnungsgemäßer Gesch4fts führung hat der 

Verwaltungsrat den Vorstand zu entlas t en. Die Entlas tung wird 

nur wirksam , wenn s i e  von den Bundesministern für Land- und 

For s twirt schaft·und für Finanzen bestätigt worden ist. Die 
Bes t4tigung gilt als erteilt, wenn sie nicht binnen eines 

Monats nach Einlangen des schriftlichen Entlastungsbeschlusses 

bei den Bundesministern versagt wird. " 

6. Nach § 21 b Z 14 wird am Ende anstelle ,des Punktes ein 

Strichpunkt ges etzt und folgende Z 1 5  ange fügt: 

"15. Wein: Wein im Sinne des § 1 Abs. 1 Weingesetz 198 5 ,  BGBl. 

Nr. 444 in der jeweils geltenden Fassung . 
11 

7 .  Der bi sherige § 2� e erhält die Absatzbäzeichnung .. (1) ... 
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8 .  § 21 e Abs . 1 Z 3 und 4 laut en: 

"3. für Rinder ,  Kälber , Schweine, Lämmer und Schafe , die zum 

Schlach t en bestimmt sind, der Inhaber des Betriebs, in 

dem die der Untersuchungspf licht nach dem 

F.l.e ischuntersuchungsgesetz,  BGB l . Nr. 522/1982, 
unter liegenden Tiere geschlachtet werden �ndmonatlich 

jeweils mehr als fünf Tiere geschlachtet werden; 

4 .  für: Sch lacht ge flügel der Inhaber d�r Geflügelschlächterei, 

sofern jährlich minde s tens 5 000 Tiere geschlachtet 
werden; 11 

9. § 21 e Abs. 1 Z 6 und 7 lauten: 

"6. für Gemüs e und Obst 

a) der Erzeugerzusammenschluß oder 
·0) der· Inhaber des Betriebs, der mit diesen Waren 

. Großbaridel treibt, oder, 
. . . . -

cl soweit nicht ein anderer Betriebsinhaber bereits 

beit ragspflichtig ist, der Inhaber des Betriebs, 
der diese Waren als Händler verkauft, bearbeitet oder 
z� Erzeugniss en verarbeitet , d�ren Charakter 
überwiegend von dies en Waren bestimmt wird und der 
Umsatz (§ lAbs. 1 Z 1 und 2 sowie Art. J und 7 UStG 

1994) bei Gemüse und Obst mehr als 1 Million Schil l ing 

pro Jahr beträgt; 

7 .  für Kartoffeln 
a) der Erzeugerzusammenschluß oder 

b) der Inhaber des Betriebs, der mit Kartoffeln 
Großhande l  treibt , oder , 

cl sowe i t  nicht ein anderer Betriebsinhaber bereits 

beitragspf liCht ig ist - der Inhabe r  des Betriebs, der 

Kartoffe ln a l s  Händlei verkauft, bearbe itet od�r zu 

Erz eugnissen verarbeitet, deren Charakter überwiegend 
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von Kartoffeln bestimmt wird und der Umsatz (§ 1 Abs. 1 
Zl und 2 und Art. 3 und 7 UStG 1994) bei Kartoffeln 
mehr als 1 Million Sch illing pro Jahr beträgt;" 

10. § 21 e Abs. 1 Z 9 lautet: 

U9. für Wein hinsichtlich des Flächenbeitrags der 

Bewirtschafter der Weingartenflächen, die je Bewirtschafter 

ein Gesamtausmaß von 0,3 ha übersteigen,·· sowie hinsichtlich 

des Beitrags auf die abgefüllte Menge die 

Winzergenossenschaft oder Inhaber des Handelsbetriebs, die 

(der) Wein, der in Behältnissen· mit .einemlnhalt·bis zu · 
50 1 abgefüllt ist, erstmals in Verkehr bringt." 

11. Nach § 21 e Abs. 1 wird folgender Abs.·2 angefügt: 

"(2) Der Verwaltungsrat kann festlegen, in welchern AUsmaß 

in den Fälien des Abs. 1 Z 1, 2, J, 4, 6 und 7 der' zu 

entrichtende Beitrag auf den jeweiligen Erzeuger überwälzt 

werden kann . 
11 

12. § 21f Abs. 3 lautet: 

U(3) Wenn der Beitragsschuldner der AM,A glaubhaft macht, 

daß 

1. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 bis 3 im Jahresdurchschnit.t.der 

gemäß Ab$. 2zu entrichtende Beitrag geringer als 5 000 S 
ist oder 

2. in den Fällen des Abs. 1 Z 1 hinsichtlich der Übernahme 

von Gemüse, Obst sowie Kartoffeln beim Verkauf als Handler 

der jährlich zu erwartende Umsatz unter 1 Million Schilling 

liegt, 

kann die AMA im Falle der Z.  1 eine Entrichtung für jeweils drei 

Kalendermonate oder im Falle der Z 2 eine andere abweichende 

Form der Entrichtung genehmigen oder verfügen� Die abweichende 

Entrichtungsform ist zu widerrufen, wenn im Fa.ll der Z 1 die 
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Beitragsschuld in drei aufeinanderfolgehden Monaten jeweils 
mehr als 5000 S.beträgt oder wenn die Einbringlichkeit 
gefährdet erscheint." 

13. §·21.i Abs. 2 lautet� 

"(2) Gegen Bescheicle derAMAaufgr1;lnd dieses Abschnittes 

ist· keine Berufung zulässig." 

14. § 21 j Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Beitrag ist eine Einnahme derAMA. DieAMA hat 
aus. dem Beitragsaufkommen die Kosten, die ihr durch die 
Beitragserhebung erwachsen, sowie die Verwaltungskosten im 
Zusammenhang mit der Förderung des Agrarmarketings zu bedecken� 
Unbeschadetder Abs. 2 und 3 können aus dem Beitragsaufkommen 

dann Kosten gemäß §. 13 Abs. 1 bedeckt. werden,' wenn dies' der 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Finanzen bestimmt." 

15. § 22 Abs. 3 lautet: 

"(3) Unbefristete Dienstvertrage von Dienstnehmern der. 
AMA, welche ab 1 .. Apr�11995'abgeschlossenwerd�m, ha.ben. sich 

möglichst \\Ieitgehend an den für vergleichbare Bundesbedienstete . 
. gemäß Gehaltsgesetz 1956 bzw. Vertragsbedienstetengese.tz 19 48, 

beide jeweils in der geltenden Fassung/ geltenden Bestimmungen 
zu orientieren." 

'16 . § 22.Abs . .  4 entfällt. 
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17 . Nach § 22 wird folgender § 22 a einge fügt: 

"Amt der AHA 

§ 22 a. ( 1) Die Besorgung der von der AMA gemäß § 96 
Abs . 1 Marktordnungsgesetz 1985 zu vollziehenden Aufgaben kann 

durch Bundesbeamte und Vertragsbedienstet e des Bündes erfolgen, 
wenn 

1 .  es s ich bei den von der AMA zu vollziehenden Au fgaben um 

solche Aufgaben handelt, die vor dem Beitritt zur 
Europäischen Union durch das Bundesministerium für Land

und Forstwirtschaft betreut wurden oder die bisher durch 

das Bundesministerium für Land� und F6rstwirt�chaft 

betreut en Au fgaben erse t z en und 

2. die Aufgaben gemäß § 96 Abs. 1 Marktordnungsgesetz 1985 

der AMA zur Vollziehung übertragen worden sind und 
3 .  die Aufgaben mit der im geltenden Personalplan der AMA 

yorgesehenen Anzahl an Angestellten nicht oder nicht in 
ausreichendem Umfang durchgeführt werdEm können. 

(2) Die Oien$tstelle der bei derAMA tätigen Buno.esbeamten 

oder Vertragsbedienstet:en des Bundes ist das Amt der AMA ,  das 

dem Bundesminist�r für Land� und Forstwittschaft untersteht. 

( 3 )  Der Vorstandsvorsit z ende, in seinem Verhinderungsfall 

der nach der. Geschäftsordnung zuständige Stellvertreter, übt 
gegenüber den Bediens t eten des Amts der AMA die Obliegenheiten 
eines Leit ers einer Dienststelle aus." 

18. § 24 Abs . 5 lautet: 

" ( 5) Angelegenhe iten, zu deren selbständiger Behandlung 
ein Abt e ilungs - oder Referatsle i t er betraut wurde, s ind im 

Namen des Vorstands oder des jeweils zuständigen Mitgli eds des 

Vorstands m it der Klausel "für den Vors tand" bzw . "für das 

Vorstands-Mi tglied" zu unterf ertigen . "  
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19 . ·Nach § ·24 Abs. 6 wird folgender Abs; 7 angefü9t: 

"(7 )  Zusätz lich zu der gemäß Abs � 5 möglichen Übertragung 
von A.ngelegenhei ten auf einzelne Abteilungen und Referate 

können innerhalb eines Geschä ftsbereichs Angelegenheiten der 

Voll ziehung von Maßnahmen zur selbständigen Behandlung auf 

einz elne Bedienstete durch das für den jeweiligen 
Geschä f tsbereich zuständige Vorstandsmitglied übertragen 

werden , soweit dies für eine rasche und zweckmäßige 
Geschäftsbehandlung erforderlich· ist und die sachli che und 

rechtliche Or-dnungsgemäßheit der Geschäftsbehandlung 

gewährleistet ist . Die Abs. 5 und 6 sind anzuwenden. tI 

20. Nach § 28 wird f olgender § 28 a eingefügt: 

"Gemeinschaftlich finanzierte Maßnalunen 

§ 28 a. Die AMA kann, soweit von den Ländern für 
geme inscha f tlich finanzierte Maßnahmen Geldmittel 

bereitzustellen sind, auf Ersuchen der Länder bei 

geme inschaftlich finanzierten Förderungsmaßnahmen die 

Auszahlung von Landesmitteln geme insam mit den Bundesmitteln 
abwicke1n . .. 

21. Nach . § 31 Abs. 2 wird folgender Abs.· 3 angefügt: 

.. (3) Eingaben und Amtshandlungen im Rahmen der Vollziehung 
des gemeinschaf tlichen Marktordnungsrechts im Sinne des § 94 

Marktordnungsgesetz 1985 sind von den Stempelgebühren :3owi e von 
den Bundesverwaltungsabgaben befreit." 
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22. Nach § 31 wird folgender § 3 1  a eingefügt: 

"Vertretung durch die Finanzprokuratur 

. §  31 a. Die AMA kann· sich nach Maßgabe des 

Prokuraturgesetzes, StGBl. Nr. 172/1945, durch die 

Finanzprokuratur rechtlich beraten und vertreten lassen." 

23. § 3 2Abs. 1 lautet: 

U ( l) Die AMA hat Verordnungen, Formblätter undsönstige 

Bekanntmachungen in den von ihr herauszugebenden 

Verlautbarungsblättern kundzumachen. Die AMA hat für die Abgabe 

der Verlautbarungsblätter den Ersatz der Versandkosten sowie 

einen kostendeckenden Druckkostenbetrag zu verlangen." 

24. Nach § 39 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

U ( 3) Ab. dem Jahr 1995 ist abweichend vonAbs. 1 der nicht 
aus anderen Mitteln finanzierte Verwaltungsaufwand der AMA 
durch Mittel des Bundes nach Maßgabe des Finanzplans zu 

bedecken. § 21 j bleibt unberührt�" 

25. Nach § 39 wird folgender § 39 a eingefügt: 

"Errichtung von Gesellschaften 

§ . 3 9  a. Die AMA kann für die Durchführung der Aufgaben des 

Agrarmarketings eine Kapitalgesellschaft in Form einer . ' , ,� . 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichten." 
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26. Nach § 43 Abs. 1 Z4 wird ein "und" ergänzt und folgende 

Z 5 und 6 eingefügt : 

"5. hinsichtlich der§ 11 Abs. 1 Z 3. § 12 Z 12 und 13, § 13, 
§ 15 Abs. 5, § 18, § 19, § 20, § 22_Abs. 3 und des Entfalls 
von§ 22 Abs. 4, § 22 a, § 24 Abs. 5 und 7;§28 a, § 31 

-Abs. 3, § 31 a, § 32 Abs. 1, § 39 Abs. 3 urid § 39 a inder 

Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr . . . . /1995 mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung, 

6 �  hinsichtlich der §§- 21 b Z 15, 21 e Abs. 1Z J, 4, 6 ,  7 und 

9, 21 e Abs. 2,- 21 f Abs. 3, 21 i Abs. -2 und 21 j Abs. 1 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr_. . .. /1995 mit -

1. Jänner 1995" 

Abschnitt IV 
Gef1ügelwirtschaftsgesetz 1988 

Das Geflügelwirtschaftsgesetz 1988, -BGB1. Nr. 579. wird wie 
_ folgt geändert: 

1. Die §§ 1 bis 6 sind auf Sachverhalte, di�n�chdern 

Wirksamwerden des Vertrages über den Beitritt der Republik 

Österrei ch zur Europäischen Union verwirklicht werden, 
nicht mehr anzuwenden. 

-2. Die §§ 7 bis 13 treten mit Ablauf des 31. Dezember 1995 

außer Kraft. 

Abschnitt V 

Bundesgesetz über die Bundesäm ter für-Landwirtschaft 
und die landwirtS chaftli chen Bund�sanstalten 

Das Bundesgesetz über die BundeSämter für Landwirtschaft und 
die landwirtschaftlichen Bundesanstalten. BGB1. Nr. 515/1994, 

- wird wie- folgt geändert: 
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1. § 3Abs. 3 lautet: 

"(3 )  Die Bundesämter für Landwirtschaft sind darüber 

hinaus , sofern ihnen durch andere Gesetze oder Verordnungen 
hoheitliche Aufgaben zugewiesen werden,' Behörden." 

2. Nach §29 Abs. 2 wird folgender' Abs. 3 angefügt: 

" ( 3 )  § 3 Abs. 3 in der Fassung des Bundesges et zes BGBL 
Nr . . . .  /1995 tri tt mit 1. Jänner 1995 in Kraft." 

Abschnitt VI 

Landwirtschaftsgesetz 1992 

Das Landwirtschaftsgesetz 1992, BGBL Nr . 375, wird wie folgt 
geändert: 

1. Der erste Halbsatz des § 1 lautet: 

"§ 1. Ziel der Agrarpolitik und dieses Bund�sgesetzes ist 

es, unter Bedachtnahme auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) " 

2. Nach § 1 Z 6 wi rd an die Stelle des Punktes ein " und" 
gesetzi und folgend� Z 7 angefügt: 

" 7 . fü� die Land- und Forstwirtschaf t 

EU-Kofinanzierungsmöglichkeiten umfassend auszuschöpfen." 

3. § .2 Abs. 2 Z 2 lautet: 

"2. qualitätsverbessernde, umweltschonende sowie 

produkt ions lenkende Maßnahmen im pf lanzlichen und 
tierischen Bereich," 
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4. Nach § 2 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

."(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

.Eür die Gewährung von ausschließlich national finanzierten 

betrieblichen Forderungsmaßnahmen durch Verordnung die 

ökologische Mindestkriterien fest zulegen." 

5. § 3 Abs. 2 und 3 lauten: 

1'(2) Der Bund stellt Mittel für F6rderurtgsmaßnal:unen gemäß 

. Abs. l dann zur Verfügung, wenn die Finanzierung der Gesamtheit 

der Förderungsmaßnahmen gemäß Abs. 1 sowie der ausschließlich 

aus Landesrriitteln finanzierten und gegenüberstellbaren 

Förderungsmaßhahrrien zu jeweils zwei Dritteln der Bundesmittel 

aus Landesmitteln erfolgt. 

( 3 )  Bund und Länder haben zu vereinbaren, welche 

ausschließlich aus Landesmitteln finanzierte 

FörderungsmaßnahmE:m im Sinne des Abs. 2 gegenüberstellbar sind. 

Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, stellt der BUrld Mittel 

für Förderungsm�ßnahmen nur dann zur Verfügung, wenn für die 

Finanzierung der jeweiligen FörderungsmaßnahmeLändermittel im 
Umfang von zwei Dritteln der Bundesmittel bereitgestellt 

werderi. I' 

6. In § 4 Abs. 1 entfallen die Wortfolge "bis 1. Jänner 1995" 
und das Wort I' neu" . 

7 .  In § 4 Abs. 2 und Abs. 3 entfällt jeweils die Wortf,olge "bis. 

1. Jänner 1995". 

8. §7 Abs. 1 Z J lautet: 

" 3 .  der WirtschaftskaIT)lTler·Österreich, " 
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9. § 7 Ahs. 5 lautet: 

"(5) Gültige Beschlüsse der Kommission sind in Anwesenheit 

von mindestens der Hälfte der Mitglieder (Ersatzmitglieder) und 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen zu 

fassen. " 

10. In§ 8 Ahs. 1 Z 1 ent fällt die wort folge "bis 2 1. Mai jeden 

Jahres" 

11. § 8 Ahs . 3 entfällt. 

12 . § 9 Ahs. 1 lautet: 

.. (1) Der Bundesminister· für Land- und Forstwirtschaft hat· 

der Bundesregierung bis 15. September eines jeden Jahres einen 

Bericht Vorzulegen, der die Entwicklung und wiitscha ftliche 

Lage der Landwirtschaft im abgelaufenen Kalenderjahr sowie die 

unter Berücksichtigung allfälliger Empfehlungen gemäß 

§ 8 Ahs. 1 Z 1 im folgenden Kalenderjahr erforderlichen· 

Maßnahmen enthält (Grüner Bericht)." 
.. 

13 . § 9 Ahs. 2 entfällt. 

14. § 9 Ahs. 3 erhält die Bezeichnung Ahs. ·2 und lautet: 

" Die Bundesregierung hat . auf Grund des Grünen Berichtes 

spätestens gleichzeitig mit dem Voranschlag der·Einnahmen und 

Ausgaben des Bundes· für das folgende Finanzjahr 

(Art. 51 Ahs 1 B-VGl dem Nationalrat einen "Bericht über die 

wirtschaftliche Lage der LandwirtschClft und·der im folgenden 

Jahr zu treffenden Maßnahmen" vorzulegen." 

15. § 9 Ahs. 4 bis 7 erhalten die Bezeichnungen Ahs. 3 bis 6. 
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.' 16. Nach § 9 .Abs . 6 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

" (7) '. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist . 
ermächtigt

'
, die

" 
im Ab�. 6 genannten Daten den· zuständigen 

Organen der Europäischen Union zum Zweck· der Erfüllung der sich 

aus dem Beitritt ergebenden Verpflichtungen zu übermitteln." 

17. Na.ch § 11 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a eingefügt: 

.. (la) § 1 erster Halbsatz, §, 1 Z .  7 I . § 2 Abs . 2Z' 2 ,  § 2 

Abs. 4, § 3 Abs. 2 und 3, § 4 Abs. l, Abs. 2 und 3, §7Abs. 1 
Z 3, §. 7 Abs. 5/ § 8 Abs. 1 Z 1 der Entfall von18 Abs.· 3 sowie 

§ 9 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr . . . :j1995 treten 

mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.". 

Informeller Hinsicht wird beantragt I dieseriAntrag dem· 
Ausschuß für Land.;. und Forstwirtschaft zuzuweisen. 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n 

All g e m e  in e r '1' eil 

Mit dem Beitritt: zur Europäischen Union hat Österreichdle 

Rechtsvorschriften der Europäischen Uniort. im Agrarbereich zu 

übernehmen. 

Mit der Marktordnungsgesetz-Novelle 1994, BGBL Nr. 664 
(Abschnitt F) .wurde primär die Agrarmarkt .Austria als 

Marktordnungs- und Intervent ionsste lle zurVollziehung der 

EU-Vorschriften im Bereich der gemeinsame:n Marktorganisationen 

bestimmt. Nunmehr erfolgt eine Umstellung hinsichtlich der 

Finanzierung des Verwaltungsaufwands. Anstatt der bisher durch 

Verwaltungskostenbeiträge gemäß §§ 60 und 61 MOG, § 20 :vwG, 

sowie gemäß § 13 Mühlenstrukturverbesserungsgesetz erfolgten 
Finanzierung w ird der Verwaltungselu fwand nunmehr durch dle 
öffentliche Hand abgedeckt . 

• 

Im Arbeitsübereinkommen zwischen der Sozialdemokratischen 
Partei Österreichs und derÖsterreichischen Volkspartei wurde 

vereinbart, daß der Bund anstrebt , die Erfüllung der Aufgahen 

der AMA unt er der Bedingung finanziell sicherzustellen, daß die 

Durchführung dieser Aufgaben durch dieAMA mindestens so 
kostengünst i g erfolgt wie durch den Bund. 

Auch der Entschließungsantrag des Nationalrats vom 17. Jänner 

1995 hat eine Übernahme der Bedeckung des verwaltun:gsaufwande$ 

der AMA durch Mittel des Bundes getordert. Mit dem vorliegenden 

Entwurf wird dieser Forderung Rechnung getragen. Gleichzeitig 
wird vorgesehen, daß die Verwaltungskostenbeiträgegemäß § 60 
MOG , gemäß § 61 MOG und geinäß § 20 VWG nicht mehr erhoben . 
werden. Mit der Übernahm.e der Finanzierung der 

Verwaltungsaufwands der AMA durch den Bund erfolgt eine 
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verstärkte Mitsprachekompetenz des Bundesminister für Finanzen 

� neben dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft - beim 

Finanzplan sowie beim Jahresabschluß der AHA .  

Der Verwaltungsaufwand der,AMA beträgt rund J20 Mib. Schilling 

,pro Jahr, wobei rUnd ,60 Mio. S aus Zinserträgen, eigenen 

Einnahmen sowie zweckgebundenen Einnahmen aus 

Marketingbeiträgen stanimen.. Die restlichen Mittel wurden 

:"bisher durch--Verwaltungskostenbeiträge hereingebracht,· wobei ,. 

�unmehr teilweise ( § 20 Viehwirtschaftsg�set
'
z' und § 61 

Marktordnungsgesetz.1985) infolge Widersprtlchs zu den 

Rechtsvorschriften der EuropäischEm Union trotz Verwirklichung 

der maßgeblichen Tatbestände keine Beiträge seit Ljänner 1995 
mehr erhoben werden. ' 

Die Anderung bei· der Bedeckung des verwaltungsaufwandesder AMA 
bringt Mehrausgaben für den 'Bund, die sich auf rund 250 Mio. 
Schilling pro Jahr belaufen. Die Bedeckung ist im Kapitel 60 
des jeweiligen Bundesvoranschlag (vgL Entwurfdes BVA 1995) 
sicherzustellen. 

Mit der Übernahme der Finanzierung des Verwaltungsaufwandes 
. -

durch den Bund erfolgt eine Gleichstellung der AMAmit 

Marktordnungsstellen der anderen Mitgliedstaaten der 

Europäischen qnion, die ebenfalls durch die öffentliche Hand" 

finanziert werden. 

Die für die Milchleistungskontrolleerrorderlichen Kosten sind 

i m  Budgetkapitel 60, soweit es den Bundesanteil betrifft,' 

abzudecken. Durch die Entlastung der' Milcherzeuger von der 
Entrichtung des Beitrages gemäß § 8 MOG, der Bearbeitungs� und . . 
verarbeitungsbetriebe . im Milc:hbereich, sowie der Mühlen von der 

Entrichtung der Verwaltungskostenbeiträge kann die 

Wettbewerbsfahigkeit aufgrunci der Schaffurig 'einer gleichartigen 

Ausgangsposition mit Mitbewerbern aus anderen Mitgliedstaaten 

der EU gestärkt werden. 
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Der Bei tritt Österreichs zur Europäischen Union macht auch eine 

Anpas sung des Landwirtschaftsgesetzes 1992 notwendig. So qind 

insbe sondere auf Grund der geänderten haushaltsrechtlichen 

Strukturen d ie Bestimmungen über den Grünen Plan entbehrlich. 

Von grundl egender Bedeutung is t die Änderung der Bestimrnungdes 

§ 3 LWG über die Finanzierung der Förderungsmaßnahmen, welche 

durch das Arbeitsübereinkomrnen der Regierungsparteien 1994 
bedingt ist . In diesem Zusamrnenhangist auch auf die 

entsprechenden Vereinbarungen zwischen Bund und Länder im ·Jahr 

1995 hinzuweisen . Auch ist die Einführung ökologischer 

Mindes tkrit erien für die Gewährung von ausschließlich national 

f inanz i ert en betrieblichen Förderungsmaßnahmen vorgesehen. Mit 

der Nove lli erung werden auch. we itere Aktualisierungen 

vorgenommen . 
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Besonderer Teil 

Abschnitt I (Marktordnungsgesetz) 

Zu § 7: 

In § 7 soll klargestellt werden, daß die Restmittel aus dem 

Ausgleichs- und Zuschußsys tem entsprechend der 

Aus schußfeststell�ng vom 21. Juni 1994 für Sozi�l�lan� 
verwendet werden .� .. 

Zu § 8 Ms. 6; 

Ab 1� Marz 1995 ist ke in B�itrag zur Sicherung d�r 

M ilchl e i s tungskorttroll e  mehr einzuheben, da im Si.nne des 

Arbeitsübereinkorrunens sowie das Entschließungsantrages. Mittel 

des Bunde s  und der Lander dafür bereitge stellt werd�n s.ollen. 

Zu § 60 Abs. 8; 

Sieht· den Entfall der verwaltungskostenbeitrage vor, dle bisher 

aufgrund der Umsätze der Be- und Verarbeitungsbetriebe im 

Bereich Milch (§ 60 Abs. 1) sowie aufgtund der vermahlenen 

vulgareweiz enmengen im Rahmen der Handelsvermahlung von 

Vulgarewei z en im Getre idebereich· (§ 60 Abs. 2) zu entrichten 

waren . § 39Abs. 3 AMA":Geset z ent.hält
·parallel dazu die 

geänderte Finanzierungs form desAMA.;.Verwaltungsaufwandes. 

Zu § 61 Abs. 4: 

Der Verwaltungskostenbeitrag, der auf importierte Milchprodukte 

eingehoben wurde , steht im Widerspruch zu den 
Rechtsvorschriften der Europäi schen Union und i s t  daher bereits 

mit Beitrittst ermin nicht mehr anwendbar. Die Streichung dient 

l edigl ich der Klarste l lung . 
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Abschnitt II (Viehwirtschaftsgesetz) 

Zu § 20 Abs.· 3: 

§ 20 Abs. 3 stellt klar, daß für Sachverhalte, die nach dem 3L 

Dez ember 1994 verwirklicht werden, kein Beitrag gemäß § 20 

Abs. 1 und 2 Viehwirtschaft sgesetz mehr zu entrichten i s t. Da 

der Beitrag au f EinfuhreIl und Ausfuhren von Waren des 

t ierischen Bereiches zu entrichten war, steht dieSe Einhebung 

bereits  jetzt in Widerspruch zu den Rechtsvorschriften der 

Europäischen Union. Die Aufhebung dient damit der Klarsteilung. 

Abschnitt III (AHA-Gesetz) 

Zu § 11 Abs. 1 Z 3 und § 15 Abs. 5i 

Der Bezeichnungsänderung der Bundeskammer der Gewerblichen 

Wirtscha f t  auf Wirt scha f tskammer Österreich wird Rechnung 

getragen. 

Zu § 12 Z 12 und 13: 

Der Verwa l t ungsrat wird ermächt igt, zur Vbllziehung der Markt,;. 

und Preisberichterstattung Verordnungen zu erlassen. Im 
Besonderen dient diese Ermächtigung dazu, durch Verordnung 

Bericht spf lichten im Zusammen,hang mit der Anwendung möglicher 
Schutzmaßnahmen (BGBL Nr. l082/ 1994, § 3 Abs. 4 der 

Marktbeobachtungsverordnung) fes tlegen zu können. E ine 

Verordnungskompetenz kommt dem Verwaltungsrat nur sowei t zu, 

a l s  dies erforderlich i s t  und keine Verordnung gemäß § 113 MOG 

zu erlassen ist.  

Der Verwaltungsrat kann erforderlichenfalls Fachbe iräte 

e inset z en. 
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Zu § 13: 

Die Vergütung für Reise- und Aufenthaltsgebühren sollsich an 
den für Beamte der Dienstklasse VIII ge l tenden Sätzen der RGV 

orientieren. Es wird dah:er in Abs. 2 auf die Gebührenstufe 3 
verwiesen. 

Zu § 18: 

Es ist eine Anpassung infolge der geanderten Finanzierung der 

AMA erforderlich. 

Zu § 19:  

Infolge der Bedeckung des Verwa.ltungsaufwands der AMA durch 

Mittel des Bundes wird das Mitspracherecht des Bundesministers 

für Finanz en .(Zustimmung zum Finanzplan und dessen Abänderung) 

verstärkt. Bei dem für das Jahr 1995beteitsbeschlossenen 

Finanzplan ist die Zustimmung des Bundesministers für Finanzen 

noch nicht erforderlich. Der bisherige Abs. 5, der eine 

Kreditaufnahrneermächt±gung zur Besorgung yon Aufgaben im 
übertragenem Wirkungsbereich enthielt, kann entfallen, da diese 

Au fgaben (milchwirtschaftliches Ausgleichs- und Zuschußsystem) - ' . ' 
durch den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union nicht· 

mehr bestehen (abgesehen von der Restäbwicklung). 

Zu § 20; 

Auch beim Jahresabschlußist das Zustimmungsrecht des 

Bundesministers für Finanzen z� veränkern� 

Zu § 21b Z 15: 

Hier wurde hinsichtlich Wein auf die Definition des 

Weingesetzes verwiesen. 
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Zu § 2 1 e Abs . 1 Z 3 und 4 .; 

Der Begri f f  " 5chlachtkapaz i t ä t " ent spricht nicht den 

t a t sächl i chen Er fordern i s sen und eE:; wurde klargest e ll t ,  daß es 

au f die t a t s äch l i che S chlachtung der Tiere ankonunt . 

Zu § 2 1  e Abs . 1 Z 6 und 7 :  

Neben dem Großhandel i s t  nunmehr auch eine Bei tragspf l i cht für 

den Verkauf von Gemü s e ,  Obst und, Kartoffeln entha l t en � Nach der 

bisherigen Text ierung war . de:r' L e t z tverkäu fer von d,er . 
B e i t ragspf l icht ausgenonunen , wodurch s i ch bei Direktbezug des 

L e t z tverkäu f erE:; vom Erz euger eine Be itragsbefre iung er9ab , was 

zu e iner Ung l e i chbehandlung< führen kann . Wei ters wird 

k larges t e l l t , daß d i e  Beitragsp f l icht ers t  bei e inem Umsatz von 

mehr a l s  1 M i l lion S c h i l l ing pro Jahr ent s t eht � 

Zu § 2 1  e. Abs . 1 .Z 9 :  

Durch diese Regelung sol l ten Kleiner-zeuger . .  bei We in von der 

L e i s tung e ines Beitrages ausgenonunen werden . Die Unt ergrenze 

von 0, 3 ha entspricht der Grenz e ,  die für 

F lachen förderungsmaßnahmen maßgebend i s t . 

Zy § 2 1  f Abs . 3 :  

Zur Verwa � tungsvereinfachung s i eht Abs . 3 d.i e Mögl i chkeit einer 

abwei chenden Form der Entri chtung vor . 

Zu § 21 i Abs . 2 :  

D i e  Mög l i c h ke i t  der Beru fung an den Bundesmini s t e r  fÜr Land

und Fors twir t s cha f t  wird - im G le i chklang mi t anderen Ver fahren 

im Bere i ch der . AMA - gest r ichen . 
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Zu § . 22 . Ms . 3 und · 4 ; 

..,. 8 ... 

E s  � r f o lgt eine i m  H i nblick au f di e geänderte Finanzierung de s 

· Verwal tung s au fwandes der AMA · e ine Mit sprachekomp e t enz des 

Bunde smini s t ers für Land - und For s twirt s chaft und für ' F inanzen 

. h ins i ch t l i c h  neuer Ko l lekt ivverträge . Abs . 4 kann ent fa l l en , da 

das Arbe i t s verfas sungsges e t z  für juristische. Personen des . 

ö f fent lichen Rechts e igene Rege lungen enthäl t . 

�u § 2 2 a :  

Mi t der Marktordnungsge s e t z ..,.Nove l l e 1 9 9 4 , BGB l. Nr . 6 6 4 , wrde 

d i e  AMA in den überwi egenden Be re ichen a l s  Marktordmings - und 
- .  . ". -

I nt e rven t i o ns s t e l l e  b e s t irrunt . Zur Be sorgung der nunrnehr der AHA 
übertragenen Au fgaben können Bundesbeam:te und 

Vertragsbedi ens t e t e  des Bundes herange zogen werden , , wenn d i e s e  

dera rt ige Au f gaben vor Wi rksamwerden d e s  Beitritts zur 

Europäi s chen Union be t reut haben oder Au fgaben von der AMA 
wahrgenommen werden , di e bi sher durch Bundesbeamt e und 
Vertragsbe d iens t e t e  des Bundes wahrgenominene Au fgaben ers e t z en .  

Zu § 2 4 Abs . · 5 :  ' 

" . , . 

Dami t wird klargeste l l t , daß be i selbständiger Behandlung " für 

den Vors tand " bzw . für das vors tandsmit gli ed " · zu pnterfertigen 

i s t . 

Zu § 2 4  Abs . 7 ;  

Im .Rahmen der Vo ll z i ehung der geme ins amen Marktorgani sat ionen 
de r Europä i s chen Union ergeben sich e ine viel zahl 

s chemat i s i e rt �r und rasch durchzu führender Aufgab'en ( z . B .  
Ert e i lung von Ein fuhr l i z enz en oder' Aus fuhr'l i z enz etü , d i e  im 
Hirib l i ck auf d i e  d e ta i l l i er t e  Vorgabe zur �rteilung auch 
e inz e lnen Bedi ens t e t en der AMA übe rt ragen werden können ; Abs . 7 
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s i eht daher die Mögl i chkei t  vor , e inze lne Bedien.stete der AMA 

mit der s e lbständigen Erledigung bes t immt er Ange legenhe i t en zu . 

bet rauen , wenn die sachliche und rechtl iche Ordnungsgemäßhe i t  

d er G e s chä f t sbehandlung gew�hr l e i s t e t  i s t . 

Zu § 2 8  a :  

Zur E r l e i ch t erung der Abwicklung geme inschaftl ich finanz ierter 

Maßnahmen durch Bund und Länder kann di e AMA auf Ersuchen der 

Länder d i e  Landesmi t t el gemeinsam mi t den Bundesmi t t e ln 

aus z ahl en . Damit s o l l  e ine Verwal tungsvereinfachung erfol gen . 

D i e  gemeins ame Aus z ahlung von .Bundes - und Landesmit t eln bei 

g emeinscha f t l i ch finanz i er t en Maßnahmen bedeutet aber nicht , 
daß d i e  AMA a l s  Förderungsabwi cklung s s t e l l e der Länder t ä t ig 

wird . 

Zu § 3 1  bbs . 3 ;  

Die Vorscl1r i f t en der Europäi s chen Union s ehen teilweise vor , 
daß Prämien und Beihi l.fen ungeschmälert . aus zuzahlen s ind . ES . 
i s t  daher k larzus te l l en ,  daß Eingaben und Arntshandlungen bei 

der Vo l l z iehung des gemeinscha f tl i chen Marktordnungsrechtes 

nicht den S tempe lgebühren sowie den Bundesverwa ltungsabgabeh 

unterl i egen . 

Zu § 3 1 a ;  

Dami t wird die Möglichkei t  geschaf fen, daß die AMA durch die 

F i nanzprokuratur beraten und vertreten werden kann � ·· Bei 

Erlas sung e iner Verordnung gemäß § 2 Abs . 2 Prokuraturg e s e t z  

i s t  diese vorgesehene Ergänzung zu s tr e ich�n . Die Betrauung der 

F inanzprokuratur mi t der Beratung und Vertretung . er fo l gt aus 

G ründen der Sparsamke i t  im Hinb l i ck au f die Finan z i erung des 

Verwal tungsau fwandes durch den Bund . 
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Zu ' .  § 32 AhS ;. . 1 ;  

K l ars tei lung, daß auch Formbl ä t ter und s o n s t ige 

Bekanntmachungen in den Verlautbarungsbl ä t t ern der AMA 
kundzumachen sind . Für die Abgabe hat die AMA e inen 

kostendeckenden Betrag zu verlangen . 

Zu § 3 9  Abs . 3 ;  

Bedeckung des Verwaltungsaufwands ' der. AMA ab dem Jahr 1 9 9 5  
durch Mittel des Bundes . Die Änderung der F inanz ierung des

' 

Verwaltungsau fwandes der AMA ist im Arbeitsübereinkommen 

zwischen der Soz ialdemokratischen Parte i  Österre ichs und der 

Österreich i schen Volkspartei vorgesehen . Dies em Übere inkommen 

wird somit Rechnung getragen . Auch der Ent schließungsant rag des 

Nationalrates vom 1 7 . Jänner 1 9 9 5  hat zu e iner derart igen 

Regelung aufgefordert . 

Zu § 39 a ;  

Die AMA kann für die Durchführung von Auf gaben des 

Agrarmarketings eine Gesellschaft mit bes chränkter Haftung - .  - . 

errichten . .  Mit d i eser Errichtung soll die 

Vorsteuerabzugsberecht igung für Marketingmaßnahmeri erniög,li cht 

werden . Dami t darf keine Belastung für den Bund ent stehen , 

sodaß eine Hq f tung des BUndes für e ine von der AMA erricht et e 

GesmbH. aus geschlossen i s t .  

Z u  § 4 3 Ahs . 1 Z 4 ;  

. Enthä l t  I nkra f tt retensbest immung . 
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Abs.chnitt IV ( Gef lügelwirtschaftsgesetz ) 

Das G e f lüge lwirtscha f tsgesetz  s ieht i n  den §§ 1 - 6 Bes t immung 

en über die Erhebung des Importausgle i che s auf Waren des Ge flü

ge lbere iches vor . Mi t dem Bei t r it t  Österre i chs zur �uropäischen 

Union s ind die Rechtsvorschr i f t en der Europäischen Union im 

Agrarbereich zu übernehmen . im Bereich der gemeinsamen Marktor

gan i s a t i on für Gef lüg e l  ist auch eine e inheit l iche Außenhan

del srege lung vorges ehen . die das best ehende Ge f lügelwirt 

scha f t sges e t z  1 9 8 8 überl agert. D i e  § §  1 - 6 können daher außer 

Kra f t  gese t z t  werden . 

D i e  §§ 7 - 1 3  regeln wei tere Vorschri f ten insbesondere � inen 

Beirat gemaß G e f lügelwirt scha f t s geset z , der derz e i t noch S t el '"" 

lungnab.rnen zu Antragen gemäß § 1 3  Viehwi r t s chaf t sge setz zu e r 

s te llen hat . D a  § 1 3  Vi ehwirtscha f t sge s e t z  noch bis 

3 1.  Dezember 1 9 9 5  in Kra f t  ist , sollen d i e  restl i chen Best im.,. 

mungen des Gef lügelwirts chaft sgesetzes im G leichklang mi t dem 

Außerkra f ttreten des Viehwirtschaftsges e t z e s  mit 3 1 . Deiember 

1 9 9 5  außer Kraft  treten . 

Abschnit t  V ( Bundesgesetz über die Bundesa,mter 

für Landwirtschaft und die landwi rtschaft l i chen 

Bundesanst alten ) 

Zu § 3 Abs . · 3 : 

Mit der Marktordnungsgesetznove lle 1 9 9 4 ,  BGBl . Nr . 664 , wurde 

die Recht sgrundlage für Verordnungen zur Durchführung der 

gemei nsamen Marktorgani sat ionen gescha f f en ( Abschni tt F ,  §§ 9 3  
- 1 2 1  MOG ) . Demgemäß kann der Bundesmini s t er für Land- und 

Fors twi rt scha f t  durch Verordnungen hohe i t l i che Au fgaben 

zuweisen ,  sowei t  au f Grund der Recht svorschr i f ten der EÜ 
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derart ige Maßnahmen ent s tehen . § 3 Abs . 3 s .i;eht vor , daß den 

Bundesamtern für Landwirtschaf t  auch durch Verordnung 

hohe i t l i che Au fgaben zugew i es en werden können und s ie soweit 

als  Behörden t a t i g  sind . 

Zu § 2 9  Abs .  3 :  

Enthäl t Inkra f t t retensbest immungen 

Abschnitt VI ( Landwirtscha ftsg�setz) 

Zu § 1 erst er Halbsatz : 

D i e  Bedacht nahme au f die GAP a l s  g l e i chwert ige recht liche und 

wirt scha f t l i che Basis ergibt ' sich aus den Verp f l i chtungen au f 
G rund des Beitri tts . 

Z u  § 1 Z 7 :  

D i e s e  Opt ion stüt z t  s ich au f d i e  s ich au f Gründ des Beit t i t t s  

e r f l i eßenden wirtscha f t l i chen Rechte und Mög l i chk e i t en i n  
Verbindung m i t  dem Europaabkommen und' dem Arbei t sübereinkommen 

der Reg i e rungspar t e i en 1 9 9 4 '. 

Zu § 2 Abs. 2 Z 2 j 

Die bis zum Beitritt  be s t ehenden Förderungsmaßnahrne 

" Frucht folgeförderung " ent fa l l t  in der bi sher bekannten Form . 

Zu § 2 Aps . 4 :  

Übet d i e  F e s t legung von ökolog i schen Mindes t S tandards wurde im 
Arbe i t sübere inkommen der Reg i erungsparte i en 1 9 9 4  E i n i gung 
erz i e l t . 
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Zu § 3 :  

Unbeschade t  von di eser Rege lung bleibt di e Vereinbarung 

zwischen dem Bund und den Ländern über die F inanz.ierung der 
EU-Übergangsmaßnahmen , insbesondere der degre s s iven 

Ausgl e i chszahlungen . 

A l s  " vorn Bund zur Ver fügung ges t e l l t e Mi t t e l " odei " vom Bund 

berei tges t e l l t e  Mi t t e l " korrunen auch hier nur nat ioni:d. e Mi t t e l  

i n  B e t racht . 

Zu § 4 Abs .  1 bis 3 :  

D i e  i m  No rm t ext genan n t e n  Termine s i nd h i n f ä l l i g .  da m i t  dem 
B e i t r i t t  zur Europai s chen Union die durch das LWG er faßte 

Gebi e t s ku l i s s e  zunächs t  durch die Europäi sche Korruni s s ion 

f estgelegt  wird . 

Zu § 7 Abs . . 5 :  

D i e  Fes t l egung e ines Präsenzquorums und e ines qua l i f i z i er t en 
Konsensquorums im Gesetz  ersche int zweckmäßig . .  

Zu § 8  Abs . 1 Z 1 und Abs . 3 :  

Beim Vo l l zug hat s ich gezeigt , daß die Einha ltung des Termins 

im .Abs . 1 Z 1 auf Grund der Zusarrunens etzung der Kommission ( die 
im Nat iona l rat vertreten Part e i en und Soz ialpartner )  nicht 
rea l i s i e rbar i s t . Al l fä l l ige Emp fehlungen der Korruniss ion sollen 
daher auch nach dies em Termin möglich sein . Abs . 3 war daher 

auch zu adapt i eren . 
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Zu § · 9 :  

I n  Abs . 1 u nd Abs . 2 ( neu ) w i rd a u f  d i e  Änderungen in § 8 
Abs . 1 - Be zug genommen . Der im b i sheri gen Abs . ··

· 
3 g.enannt e  Grune 

P lan kann im Hinbl ick au f d i e  g eändert e haushal t s recht l i che 

S t ruktur und di e Änderungen i n f o lge des EU - Be it ri t t s  en t f a llen . 

D i e  I n  Abs . 7 eritha l t ene Übermi t tlungsbes t irnrnung i s t  Aus f luß 

der durch den B e i t r i t t  ges chaf f enen völkerrecht l ichen 
, .  , , .' .. r , · . . 

S I tuat Ion . D I e  Uber"ll t tlungen s ind genehmigung s f r e i  im S inne 
d e s  § 3 2  Abs . t, 2 DS� . 
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